
1. Sprechstunden im Rathaus

V d K

Dienstag, 09.05.2006, 11.00 - 12.00 Uhr

Sprechzeiten des Bürgermeisters

Jeden Donnerstag ab 17.00 Uhr.

* * * * * * * * *

2. Visa-Pflicht für Reisen in die USA

Das Bundesinnenministerium teilt mit, dass seit 1. Mai 2006
deutsche Bürgerinnen und Bürger, die nur vorläufige (grüne)
Reisepässe besitzen, bei der Einreise in die USA zusätzlich
ein Visum vorlegen müssen.

Wer ab Mai 2006 ohne Visum in die USA reisen möchte, sollte
einen regulären (roten) Pass beantragen. Diese Reisepässe
sind von der neuen Visumregelung der USA nicht betroffen.
Sowohl die elektronischen Reisepässe mit digitalem Lichtbild
als auch die regulären Pässe, die vor dem 01.11.2005 ausge-
stellt wurden und noch keinen Chip enthalten, ermöglichen
weiterhin die visumfreie Einreise in die USA.

Allerdings sind bestimmte Personengruppen nach wie vor
gänzlich vom Visa-Waiver-Programm ausgenommen, bei-
spielsweise Reisende, die länger als 90 Tage in den USA
bleiben möchten oder zu Arbeits- bzw. Studienzwecken das
Land aufsuchen. Für sie besteht grundsätzlich eine Vi-
sumpflicht. Nähere Informationen zu den Einreisebestimmun-
gen bietet das Auswärtige Amt unter www.auswaertiges-
amt.de/www/de/laenderinfos
Zum Visa-Waiver-Programm informiert die Amerikanische
Botschaft unter www.us-botschaft.de/germany-
ger/vorlauefiger_reisepass.html.
Hinweis: Beachten Sie bitte, dass evtl. benötigte (rote) Reise-
pässe rechtzeitig beantragt werden müssen. Für die Ausstel-
lung ist mit einer Bearbeitungszeit von bis zu 4 Wochen zu
rechnen.

* * * * * * * * * * * *

3. DSL-Anschluss für die Gemeinde Obertru-
bach

Von der Deutschen Telekom AG wurde die Gemeindeverwal-
tung kürzlich informiert, dass ab der 42. Kalenderwoche d.J.
die Gemeinde Obertrubach an das DSL-Netz angeschlossen
wird. Buchungen bzw. Reservierungen können bereits jetzt
unter der Ruf-Nr. 0800 / 33 01 000 erfolgen.

* * * * * * * * * * * *

4. Ausserordentliche Versammlung der Jagd-
genossenschaft Obertrubach I

Am Freitag, den 19. Mai 2006 findet um 20.00 Uhr im Gast-
haus Regina in Obertrubach eine ausserordentliche nichtöf-
fentliche Versammlung der Jagdgenossenschaft Obertrubach I
statt.

Tagesordnung:

1. Ersatzwahl eines Jagsvorstehers

2. Ersatzwahl eines stellvertretenden Jagdvorstehers

Hierzu ergeht an alle Jagdgenossen freundliche Einladung.

gez.: Müller

Müller, 1. Bürgermeister

* * * * * * * * * * * *

5. Bekämpfung des Eichenprozessionsspin-
ners

Das Landratsamt Forchheim weist darauf hin, dass mit einer
gemeinsamen Anordnung der Regierungen von Unter-, Mittel-
und Oberfranken vom 23.02.2004 u.a. der Landkreis Forch-
heim zum Gefährdungs- und Befallsgebiet des Schwamm-
spinners und des Eichenprozessionsspinners erklärt wurde.
Nach dieser Anordnung sind Eigentümer und Nutzungsbe-
rechtigte von Eichenwäldern (Rein- und Mischbestände) dazu
verpflichtet, bei erkennbarem bzw. festgestelltem Befall durch
den Schwammspinner und Eichenprozessionsspinner unver-
züglich die zuständige untere Forstbehörde zu verständigen.

Amtliche Bekanntmachungen

Ausgabe Nr. 05/2006 vom 04. Mai 2006



Die zuständige Forstbehörde ist nach der Forstreform das Amt
für Landwirtschaft und Forsten Bamberg, Außenstelle Scheß-
litz, Neumarkt 20, 96110 Scheßlitz (Tel. 09542/7733-0).

* * * * * * * * * * * *

6. Bekanntmachung der 2. Satzung zur Ände-
rung der Satzung über die Hausnummerie-
rung in der Gemeinde Obertrubach

2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Hausnumme-
rierung in der Gemeinde Obertrubach

Der Gemeinderat Obertrubach erlässt nach Art. 51 des Bayer.
Straßen- und Wegegesetzes, Art. 23 Satz 1 der Gemeinde-
ordnung und § 126 des Baugesetzbuches folgende 2. Satzung
zur Änderung der Satzung über die Hausnummerierung in der
Gemeinde Obertrubach i.d.F. der Änderungssatzung vom
27.3.1986:

Art. 1:

§ 1 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

(1) Der Gemeinderat erteilt grundsätzlich jeder Straße in den
Gemeindeteilen Obertrubach und Bärnfels einen Namen.

Art. 2:

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer amtlichen Bekanntma-
chung in Kraft.

Obertrubach, den 6. April 2006

gez.: Müller

Müller, 1. Bürgermeister

* * * * * * * * * * * *

7. Bekanntmachung der 1. Satzung zur Ände-
rung der Beitrags- und Gebührensatzung
zur Wasserabgabesatzung für die Gemein-
deteile Untertrubach, Haselstauden und
Wolfsberg (West) vom 9. März 2006

1. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung
zur Wasserabgabesatzung für die Gemeindeteile Untertru-
bach, Haselstauden und Wolfsberg (West) vom 9. März 2006

Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes
(KAG) erlässt die Gemeinde Obertrubach folgende 1. Satzung
zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Was-
serabgabesatzung für die Gemeindeteile Untertrubach, Hasel-
stauden und Wolfsberg (West) vom 9. März 2006:

Art. 1:

§ 10 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

(3) Die Gebühr beträgt 2,00 � � � � � � � � � 	
 � � 
� � � � � 
� � � � � � � �
Wassers.

Art. 2:

Die Änderungssatzung tritt am 01. Juli 2006 in Kraft.

Obertrubach, den 6. April 2006

gez.: Müller

Müller, 1. Bürgermeister

* * * * * * * * * * * *

7. Bekanntmachung der Satzung für die Erhe-
bung einer Hundesteuer (Hundesteuersat-
zung)

Satzung für die Erhebung einer Hundesteuer (Hundesteuer-
satzung)

Aufgrund des Art. 3 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes
erlässt die Gemeinde Obertrubach folgende

Satzung für die Erhebung der Hundesteuer

vom  6. April 2006

§ 1   Steuertatbestand

Das Halten eines über vier Monate alten Hundes im Gemein-
degebiet unterliegt einer gemeindlichen Jahresaufwandsteuer
nach Maßgabe dieser Satzung. Maßgebend ist das Kalender-
jahr.

§ 2   Steuerfreiheit

Steuerfrei ist das Halten von

1. Hunden ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher Auf-
gaben,
2. Hunden des Deutschen Roten Kreuzes, des Arbeiter-
Samariterbundes, des Malteser-Hilfsdienstes, der Johanniter-
Unfallhilfe, des Technischen Hilfswerks oder des Bundes-
luftschutzverbandes, die ausschließlich der Durchführung der
diesen Organisationen obliegenden Aufgaben dienen,
3. Hunden, die für Blinde, Taube, Schwerhörige oder
völlig Hilflose unentbehrlich sind,
4. Hunden, die zur Bewachung von Herden notwendig
sind,
5. Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes vorüber-
gehend in Tierasylen oder ähnlichen Einrichtungen unterge-
bracht sind,
6. Hunden, die die für Rettungshunde vorgesehenen
Prüfungen bestanden haben und als Rettungshunde für den
Zivilschutz, den Katastrophenschutz oder den Rettungsdienst
zur Verfügung stehen,
7. Hunden in Tierhandlungen.

§ 3   Steuerschuldner (Haftung)

(1) Steuerschuldner ist der Halter des Hundes. Hundehalter
ist, wer einen Hund im eigenen Interesse oder im Interesse
seiner Haushalts- oder Betriebsangehörigen aufgenommen
hat. Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder
Verwahrung genommen hat oder auf Probe oder zum Anler-
nen hält. Alle in einen Haushalt oder einen Betrieb aufgenom-
menen Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam gehal-
ten.

(2) Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere
Hunde, so sind sie Gesamtschuldner.

(3) Neben dem Hundehalter haftet der Eigentümer des Hun-
des für die Steuer.

§ 4   Wegfall der Steuerpflicht (Anrechnung)

(1) Die Steuerpflicht entfällt, wenn ihre Voraussetzungen nur in
weniger als drei aufeinanderfolgenden Kalendermonaten erfüllt
werden.

(2) Tritt an die Stelle eines verendeten oder getöteten Hundes,
für den die Steuerpflicht besteht, bei demselben Halter ein
anderer Hund, so entsteht für das laufende Steuerjahr keine
neue Steuerpflicht. Hiervon ausgenommen sind Hunde, die
nach 6 besteuert werden. Die bereits entrichtete Steuer wird
angerechnet.

(3) Wurde das Halten eines Hundes für das Steuerjahr oder für
einen Teil des Steuerjahres bereits in einer anderen Gemeinde
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der Bundesrepublik Deutschland besteuert, so ist die erhobe-
ne Steuer auf die Steuer anzurechnen, die für das Steuerjahr
nach dieser Satzung zu zahlen ist. Mehrbeträge werden nicht
erstattet.

§ 5   Steuermaßstab und Steuersatz

(1) Die Steuer  beträgt

für den ersten Hund      50,00 �

für jeden weiteren Hund    100,00 �
Hunde, für die eine Steuerbefreiung nach § 2 gewährt wird,
sind bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht anzuset-
zen. Hunde, für die die Steuer nach § 6 ermäßigt wird, gelten
als erste Hunde.
(2) Für Kampfhunde i.S. des § 6 beträgt die Steuer das 15-
fache des einfachen Steuersatzes (erhöhter Steuersatz) und
damit 750,00 � �

§ 6 Kampfhunde
(1) Kampfhunde sind Hunde, bei denen auf Grund rassenspe-
zifischer Merkmale, Zucht und Ausbildung von einer gestei-
gerten Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen
oder Tieren auszugehen ist.
(2) Entsprechend der Verordnung über Hunde mit gesteigerter
Aggressivität und Gefährlichkeit vom 10. Juli 1992 (GVBl. S.
268) wird bei den folgenden Rassen und Gruppen von Hunden
sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen
Hunden die Eigenschaft als Kampfhund stets vermutet:
-     Pit-Bull
-     Bandog
-     American Staffordshire Terrier
-     Staffordshire Bullterrier
-     Tosa-Inu
(3) Bei den nachfolgenden Rassen von Hunden wir die Eigen-
schaft als Kampfhund vermutet, solange nicht nachgewiesen
wird, dass diese keine gesteigerte Aggressivität und Gefähr-
lichkeit gegenüber Menschen oder Tieren aufweisen:
- Alano
- American Bulldog
- Bullmastiff
- Bullterrier
- Cane Corso
- Dog Argentino
- Dogue de Bordeaux
- Fila Brasileiro
- Mastiff
- Mastin Espanol
- Mastino Napoletano
- Perro de Presa (Dogo Canario)
- Perro de Presa Mallorquin
- Rottweiler
Dies gilt auch für Kreuzungen dieser Rassen untereinander
oder mit anderen als von Absatz 1 erfassten Hunden.
(4) Unabhängig hiervon kann sich die Eigenschaft eines Hun-
des als Kampfhund im Einzelfall aus seiner Ausbildung mit
dem Ziel einer gesteigerten Aggressivität oder Gefährlichkeit
ergeben.
(5) Der erhöhte Steuersatz nach § 5 Absatz 2 entfällt bei Tat-
beständen nach § 6 Absatz 3 mit Ablauf des Kalendermonats,
in dem eine Bescheinigung ausgestellt wurde. Bei Fällen nach
Absatz 4 entsteht der erhöhte Steuersatz mit Beginn des fol-
genden Kalendermonats, in dem die Eigenschaft als Kampf-
hund festgestellt wird.

§ 7   Steuerermäßigungen
(1) Die Steuer ist um die Hälfte ermäßigt für
1. Hunde, die in Einöden gehalten werden.
2. Hunde, die von Forstbediensteten, Berufsjägern oder
Inhabern eines Jagdscheins ausschließlich oder überwiegend
zur Ausübung der Jagd oder des Jagd- und Forstschutzes

gehalten werden, sofern nicht die Hundehaltung steuerfrei ist;
für Hunde, die zur Ausübung der Jagd gehalten werden, tritt
die Steuerermäßigung nur ein, wenn sie die Brauchbar-
keitsprüfung nach § 21 der Verordnung zur Ausführung des
Bayer. Jagdgesetzes vom 1. März 1983 (GVBl S. 51; zuletzt
geändert durch VO vom 23. März 2004, GVBl S. 108) mit
Erfolg abgelegt haben.
3. Hunde, bei denen alle in einem gemeinsamen Haus-
halt lebenden Hundehalter laufende Sozialhilfe nach dem SGB
XII beziehen oder diesem Personenkreis wirtschaftlich gleich-
gestellt sind.
(2) Als Einöde (Abs. 1 Nr. 1) gilt ein Anwesen, dessen Wohn-
gebäude mehr als 500 m von jedem anderen Wohngebäude
entfernt sind.
(3) Für Hunde, die nach 6 besteuert werden, wird eine Steuer-
ermäßigung nicht gewährt.

§ 8   Züchtersteuer
(1) Von Hundezüchtern, die mindestens zwei rassereine Hun-
de der gleichen Rasse in zuchtfähigem Alter, darunter eine
Hündin, zu Zuchtzwecken halten, wird die Steuer für Hunde
dieser Rasse in der Form der Züchtersteuer erhoben. § 2 Nr. 7
bleibt unberührt.
(2) Die Züchtersteuer beträgt für jeden Hund, der zu
Zuchtzwecken gehalten wird, die Hälfte des Steuersatzes nach
§ 5. § 5 Satz 3 gilt entsprechend.
(3) Werden Hunde gezüchtet, die in der Verordnung über
Hunde mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit vom
10. Juli 1992 (GVBl S. 268, BayRS 2011-2-7-I) in der jeweils
geltenden Fassung in § 1 Absatz 1 und 2 aufgeführt sind, wird
eine ermäßigte Züchtersteuer nicht gewährt.

§ 9   Allgemeine Bestimmungen für Steuerbefreiung und
Steuerermäßigung (Steuervergünstigung)
(1) Maßgebend für die Steuervergünstigung sind die Verhält-
nisse zu Beginn des Jahres. Beginnt die Hundehaltung erst im
Laufe des Jahres, so ist dieser Zeitpunkt entscheidend.
(2) In den Fällen des § 6 kann jeder Ermäßigungsgrund nur für
jeweils einen Hund des Steuerpflichtigen beansprucht werden.

§ 10   Entstehung der Steuerpflicht

Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des Jahres oder während
des Jahres an dem Tag, an dem der Steuertatbestand ver-
wirklicht wird.

§ 11   Fälligkeit der Steuer

Die Steuerschuld wird einen Monat nach Zustellung des Steu-
erbescheids fällig.

§ 12  Anzeigepflichten
(1) Wer einen über vier Monate alten, der Gemeinde noch
nicht gemeldeten Hund hält, muß ihn unverzüglich der Ge-
meinde melden. Zur Kennzeichnung eines jeden ange-
meldeten Hundes gibt die Gemeinde ein Hundezeichen aus.
(2) Der steuerpflichtige Hundehalter (§ 3) soll den Hund unver-
züglich bei der Gemeinde abmelden, wenn er ihn veräußert
oder sonst abgeschafft hat, wenn der Hund abhanden ge-
kommen oder eingegangen ist oder wenn der Halter aus der
Gemeinde weggezogen ist.

(3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuervergünstigung
weg oder ändern sie sich, so ist das der Gemeinde unverzüg-
lich anzuzeigen.

§ 13   In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2007 in Kraft.

Obertrubach, den 6. April 2006

gez.: Müller

Müller, 1. Bürgermeister
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8. Vollzug der Wassergesetze;
Bekanntgabe der abwassertechnischen Anforderungen an die Entwässerung von Einzelbau-
vorhaben

Nachfolgend wir die vom Wasserwirtschaftsamt Kronach überarbeitete (Stand 01.03.2006) Anforderungsliste der abwassertechni-
schen Anforderungen an die Entwässerung von Einzelbauvorhaben veröffentlicht.

      2.226

Einwohner gesamt:                  2.226

Abwassertechnische Anforderungsstufen an die Entwässerung von Einzelbauvorhaben:
I Anforderungen werden durch den Anschluss an eine leistungsfähige kommunale Kläranlage erfüllt
II Reinigung des Schmutzwassers übergangsweise in einer Dreikammerausfaulgrube nach DIN 4261, Teil 1
III Reinigung des Schmutzwassers in einer mechanisch-biologischen Kleinkläranlage
IV fachliche Einzelfallbeurteilung durch WWA
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Anforderungen an die Kleinkläranlagen getrennt nach Ortsteilen:

Reinigungsklassen: (bei serienmäßig hergestellten KKA gem. allgemein bauaufsichtlicher Zulassung des Deutschen Instituts für
Bautechnik)

Bei Anlagen mit Abwasserteichen und Pflanzenbeeten sind die Regelwerke DWA-A 201 bzw. ATV-A 262 zugrunde zu legen.
Die Bemessung hat entsprechend der festgelegten Reinigungsklasse zu erfolgen.

K Zusätzliche Anforderungen im Karst:

Breirflächige Versickerung über bewachsene Oberbodenschicht i.S. der Ziffer 3, LfW-Merkblatt 4.4/20 vom 15.05.01
(derzeit in Überarbeitung).

Flächenbedarf > 1,5 m²/E (Mindestfläche 6 m²), mindestens 20 cm Oberboden, intermittierende Beschickung.

alternativ:

Versickerungseinrichtung gemäß DIN 4261 Teil 1 Ausgabe Dez. 2002 in Verbindung mit Reinigungsklasse: + H (Hygieni-
sierung)

W Zusätzliche Hinweise:

Zusätzliche Hinweise gem. Stellungnahme des WWA

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Aus dem Gemeinderat

Vor Beginn der letzten Sitzung nahm der Gemeinderat Ober-
trubach eine Besichtigung der vier gemeindlichen Friedhöfe in
Obertrubach, Bärnfels, Geschwand und Wolfsberg vor. Anlass
war, Örtlichkeiten zur Aufstellung sog. Urnentürme, die flexibel
erweiterbar sind, fest zu legen. Zudem informierten sich  die
Gremiumsmitglieder auch über geplante  Sanierungsarbeiten
am Leichenhaus in Bärnfels sowie Verbesserungen am Fried-
hof in Untertrubach. Die erforderlichen Finanzmittel hat der
Gemeinderat bereits in seiner März-Sitzung im Zuge der
Haushaltsberatungen bereit gestellt. Erfreulich ist, dass die
umfangreichen Arbeiten von Ortsbürgern organisiert und aus-
geführt werden. Am Friedhof Obertrubach wurde zusätzlich die
geplante Alternativzufahrt erläutert, die im Zuge städtebauli-
cher Maßnahmen angelegt werden wird.

In der anschließenden Beratung im Rathaus wurden dann die
Ergebnisse der Ortsbesichtigung beschlussmäßig abgesegnet.
Danach werden in allen vier Friedhöfen Möglichkeiten zur Ur-
nenbestattung in Urnennischen (Urnentürme) geschaffen.
Diese Bestattungsarten werden vorerst in den Friedhöfen in
Bärnfels und Untertrubach errichtet. Bei Bedarf dann auch in
Obertrubach und Geschwand.. Die in diesem Zusammenhang
erforderliche Ergänzung der Gebührensatzung für das Fried-
hofswesen wird in einer der nächsten Sitzung vorgenommen
werden. Auch erhoben die Gemeinderäte gegen die vorge-
stellten Arbeiten am Leichenhaus in Bärnfels sowie am Fried-
hof in Untertrubach keine Einwendungen

Aus formellen Gründen war ein Neuerlass der Hundesteuer-
satzung notwendig. Entsprechend einer Empfehlung des Fi-
nanzausschusses wurde dabei auch die Hundesteuer ab 2007
mit 50 � ��� � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � 	
� � � � � � � � � � � � � �� � t-
gesetzt. Ebenfalls eine Erhöhung erfuhr die Wasserver-
brauchsgebühr im Bereich der gemeindlichen Versorgung in
Untertrubach. Auf Grund aktueller Kalkulationen sowie einer
Empfehlung des Finanzausschusses sind ab 1.7.2006 je cbm
Wasserbezug 2 � �� � �� � � � � �� � �

Schließlich war das Gremium auch mit einem Antrag des
CSU-Ortsverbandes Bärnfels befasst, wonach in diesem Ge-
meindeteil Straßennamen mit dem Zusatz des Ortsnamens
eingeführt und zusätzlich eine Neuzuteilung von Hausnum-
mern vorgenommen werden soll. Dieser Vorschlag fand die
einmütige Zustimmung des Gremiums. Auch war die Bestäti-
gung der neu gewählten Kommandanten der FFW Geschwand
mit Thomas Haas  als Kommandant und Christian Alt als Stell-
vertreter eine reine Formsache.

* * * * * * * * * * * *

Redaktionsschluss für Veröffentlichungen im nicht-
amtlichen Teil des nächsten Mitteilungsblattes ist Mi.,
24.05.2006, 10.00 Uhr. Später eingehende Artikel kön-
nen nicht mehr berücksichtigt werden. Die nächste Aus-
gabe erscheint am 01.06.2006.
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Die nächsten Möglichkeiten zum Blutspenden:
Freitag, 12. Mai 2006, 17.00 - 20.30 Uhr

Gößweinstein  -  Verbandsschule

Dienstag, 16. Mai 2006, 18.00 - 20.30 Uhr
Obertrubach  -  Begegnungsstätte

Bitte unbedingt den Spendeabstand von 56 Tagen einhalten !!

Der Blutspendedienst weist darauf hin:

Bitte bringen Sie zu jeder Spende unbedingt Ihren Blutspen-
derpass mit. Zumindest aber einen Lichtbildausweis (Perso-
nalausweis, Reisepass oder Führerschein).

* * * * * * * * * * * *

Igensdorfer Solar - und Energietag am 10. Juni
2006

Weit über die Grenzen, ist Igensdorf bereits ein Mekka der
Solarenenergie und intelligenten Energietechnikgewinnung
geworden. "Nutzung der Sonne und unserer eigenen, heimi-
schen Energiequellen" ist das Motto des Igensdorfer Solar-
und Energietag. Die Firma iKRATOS Solar- und Energietech-
nik aus Igensdorf hat mit diversen regionalen Firmen und
namhaften Kooperationspartnern einen Solartag initiiert. Hier
werden Hightech-Systeme für die eigene Solare, photovol-
taische Stromerzeugung, solare Beheizung, Brauchwasser-
Erwärmung, Erdwärmenutzung, Blockheizkraftwerke, Stirling
Maschine, Regenwassergewinnung, Elektromobile, Umrüstung
Ihres Normal PKWs auf Gas und Biodiesel, sowie regenerative
Energietechniken vorgestellt. Banken geben Auskunft über die
vielfältigen intelligenten und lukrativen Finanzierungskonzepte.
Ideal für: Bauherren, Hauseigentümer, umweltbewusste Bür-
ger, technisch Interessierte, Kinder und Jugendliche.

Am Samstag, den 10.06.2006 wird ab 10.00 Uhr, direkt am
Gelände der Obstmarkthalle Igensdorf an diversen Informati-
onsständen die neuesten Produkte energiesparender und
umweltschonender Techniken vorgestellt. Unter anderem wird
die Sunmachine vorgestellt (Stirlingheizung im Pelletbetrieb).
Lassen Sie sich von den faszinierenden Möglichkeiten begei-
stern, die es heute bereits gibt. Immer mehr Hausbesitzer
wollen und nutzen diese neue Form der Unabhängigkeit. Viele
interessant vorgebrachte Referate runden das Thema ab. Dr
Franz Alt mit Beiträgen, sowie regionale und überregionale, 
namhafte Politiker haben sich bereits für den Solar- und Um-
welttag angekündigt. Interessierte aus der Region: Nürnberg,
Fürth, Erlangen, Schwabach, Forchheim, Lauf, Neunkirchen,
Eckental, Heroldsberg, Gräfenberg und natürlich Igensdorf
sind hier herzlichst eingeladen zu dem kostenlosen Infotreff.
Anmeldungen und Infos auch unter www.ikratos.de oder Tel
09192/994044 an: Fax: 09192/994855 oder mail:
kontakt@ikratos.de

* * * * * * * * * * * *

Erlebnisangebote im Naturpark Fränkische
Schweiz – Veldensteiner Forst

Sonderveranstaltung zum Jahr der Naturparke
2006

Genussradeln für Sportliche durch die Fränkische –
Ebermannstadt, Heiligenstadt, Pottenstein, Hollfeld, Ober-
trubach

Die Fränkische Schweiz ist gerade für Genussradler eine sehr
interessante Landschaft. Wie schon die Romantiker erleben
konnten, erwartet den Radler auch heute noch nach jeder
Biegung etwas Faszinierendes, Überraschendes und auch
Neues - eben das Land der Burgen, Höhlen, Felsen und Täler.
Der Begriff "Mittelgebirge" verdient seine Bedeutung allein
durch das abwechslungsreiche Relief der Kulturlandschaft. Die
Gastronomie lädt traditionell auch zu einer gemütlichen Rast
ein.

Die Routen, die "abgeradelt" werden, stellen die Ergebnisse
eines Projektseminars an der Universität Erlangen, Lehrstuhl
Geographie, im Wintersemester 2005/2006 vor. Unter Feder-
führung von Prof. Dr. Werner Bätzing, Dipl.Georgr. Thomas
Bernard und Dipl.-Forstwirt Wolfgang Geißner (Geschäftsfüh-
rer Naturpark Fränkische Schweiz - Veldensteiner Forst) ent-
stand ein Routennetz für Genussradler durch die Fränkische
Schweiz.

Termin: Samstag, 20.05.2006; Treffpunkt: jeweils 10 Uhr in
Ebermannstadt (Marktplatz), Heiligenstadt (Marktplatz), Pot-
tenstein (Marktplatz), Hollfeld (Marktplatz), Obertrubach
(Rathaus). Dauer ca. 5 Stunden, unterwegs ist eine Einkehr
geplant.

Die Radtour ist auch für Familien mit größeren Kindern geeig-
net. Bitte entsprechende Ausrüstung (incl. Helm) mitbringen
sowie ein geländegängiges Rad. Die Teilnahme erfolgt auf
eigene Gefahr. Anmeldung nicht erforderlich. Die Teilnahme
ist kostenlos. Geführt werden die Touren von mountainbike-
erfahrenen Studenten und Studentinnen der Universität Erlan-
gen.

* * * * * * * * * * * *

Frankenweg-Staffellauf  -  Änderung

"Der Frankenweg, vom Rennsteig zur Schwäbischen Alb"
wurde als erster zertifizierter Wanderweg in Bayern mit dem
Gütesiegel "Qualitätsweg Wanderbares Deutschland" im Jahr
2004 eingeweiht. Erstmals wird ein Staffellauf stattfinden. Die
Staffelwanderung startete am 9. April 2006 in Untereichen-
stein. Seit der Veröffentlichung im letzten Amtsblatt hat sich
eine Änderung ergeben: Die Gruppe kommt nicht, wie im Mit-
teilungsblatt veröffentlicht, am 12. Mai nach Obertrubach,
sondern bereits am Sonntag, 7. Mai 2006. Die Staffel wird von
Pottenstein kommend gegen Mittag in Leienfels übernommen
werden und nach Obertrubach geführt. Weiter geht’s dann am
Samstag, 13. Mai um 9.00 Uhr von Obertrubach nach Gräfen-
berg.

Da die Staffelwanderung nur am Wochenende stattfindet, ist in
Obertrubach keine Übernachtung und kein gemütliches Bei-
sammensein geplant.

Zur Begrüßung und Mitwandern sind alle Wanderer, Bürger
und Interessierte herzlich eingeladen.

* * * * * * * * * * * *

Nichtamt l i che In format ionen
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Gottesdienste und Veranstaltungen in Affalter-
thal und Bieberbach

Affalterthal

07.05. 10 Uhr, Gottesdienst
10 Uhr, Kindergottesdienst

14.05. 10 Uhr, Gottesdienst
10 Uhr, Kindergottesdienst

16.05. 20 Uhr, Bibelstunde

17.05. Tagesausflug mit dem Mittwochskaffee nach Weiden

21.05. 10 Uhr, Familiengottesdienst

25.05. Christi Himmelfahrt, 10 Uhr, Gottesdienst

28.05. 10 Uhr, Gottesdienst
10 Uhr, Kindergottesdienst

30.05. 20 Uhr, Bibelstunde

Bieberbach

07.05. 10 Uhr, Familiengottesdienst

14.05.    9 Uhr, Gottesdienst
10 Uhr, Kindergottesdienst

15.05. 20 Uhr, Bibelstunde

17.05. Tagesausflug mit dem Mittwochskaffee nach Weiden

21.05.    9 Uhr, Gottesdienst
10 Uhr, Kindergottesdienst

25.05. Christi Himmelfahrt, 9 Uhr, Gottesdienst

28.05.    9 Uhr, Gottesdienst
10 Uhr, Kindergottesdienst

29.05. 20 Uhr, Bibelstunde

* * * * * * * * * * * *

Unternehmerwerkstatt am 20. Mai in Forchheim

Am Samstag, 20. Mai 2006, findet von 10.00 bis 15.00 Uhr
eine sog. "Unternehmerwerkstatt" im Beruflichen Schulzen-
trum Forchheim, Fritz-Hoffmann-Str. 3, statt. Dieser Unter-
nehmertag wird von den Wirtschaftsjunioren Forchheim in
Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung des Landkrei-
ses Forchheim organisiert und dient in Form von Ausstel-
lungsständen und Fachvorträgen der Information für Unter-
nehmen aller Branchen und Größen. Fachvorträge behandeln
die Themen Finanzen, Steuern, Personal und Marketing. Die
Teilnahme ist kostenfrei und eine Anmeldung nicht notwendig.
Aussteller und kompetente Ansprechpartner sind u. a. LfA
Förderbank Bayern, die Kammern, Wirtschaftsförderung und
erfahrene Unternehmensberater. Eingeladen sind alle Unter-
nehmen, die sich weiter über ihre Firmenentwicklung kompe-
tent und sachkundig beraten lassen möchten. An zahlreichen
Infoständen und in den Fachvorträgen stehen Experten für
Fragen zur Verfügung.

Nähere Informationen und Ablauf auch im Internet unter
www.wjforchheim.de oder www.lra-fo.de/wirtschaftstart.htm

* * * * * * * * * * * *

Nordic Walking in Bärnfels
6 Abende, Beginn: 08.05.2006, 18.00 - 19.30 Uhr
44 � �	� 
 ���� � 	� � � � � � � ��� � �� 
�  
 � !�� 	
�" � 	�� � � � � � � �  � � 	� 	� � � � !
Treffp.: Kirche Bärnfels; Kleingruppe
Kursleiterin: Alexandra Rieger

Nordic Walking in Geschwand
10 x, Beginn: 09.05.2006, 18.00 Uhr
28 � �	� 
 ���� � 	� � � � � � � ��� � �� 
�  
 � !�� 	
�" � 	�� � � � � � � �  � � 	� 	� � � � !
Treffp.: Parkplatz Kirche Geschwand; Mind. 10 Teilnehmer
Kursleiterin: Renate Thürmer

Aquarellmalen für Anfänger u. Fortgeschr.
Mitbringen: Wasserglas und Küchenpapier. Bei Anmeldung
bitte angeben, ob Farben benötigt werden.
Kursleiterin: Helga Kund
2 x, 12.05. u. 19.05.2006, 16.00 bis 19.00 Uhr, Rathaus,
Kleingruppe, 24,- �

Inline-Skating (6 - 10 Jahre)
Freitag, 05.05.2006, 15.00 - 17.00 Uhr, Skaterplatz
Obertrubach, Kleingruppe, 8,- �
Kursleiter: Günther Vollmayer

Inline-Skating (10 - 13Jahre)
Freitag, 12.05.2006, 15.00 - 17.00 Uhr, Skaterplatz
Obertrubach, Kleingruppe, 8,- �
Kursleiter: Günther Vollmayer

Anmeldungen zu allen Veranstaltungen bei der Gemeinde-
verwaltung Obertrubach, Frau Müller, Tel. 09245/988-13.
Die Anmeldung verpflichtet zur Entrichtung der Gebühr.
Soweit nicht rechtzeitig (eine Woche vor der Veranstaltung)
genügend Anmeldungen vorliegen, müssen die jeweiligen
Veranstaltungen abgesagt werden.

* * * * * * * * * * * *

Bundesbezirksmusikfest in Kirchehrenbach

Der Musikverein Kirchehrenbach e.V. feiert vom 18. - 22. Mai
2006 sein 40-jähriges Gründungsjubiläum, verbunden mit
einem Bundesbezirksmusikfest. Hierbei werden ca. 50 Musik-
kapellen aus den drei fränkischen Regierungsbezirken an
Wertungsspielen teilnehmen, wo Blasmusik auf höchstem
Niveau geboten wird. Der Wettbewerb findet am Samstag von
13 bis 19 Uhr und am Sonntag von 7.30 Uhr bis 12 Uhr in den
Turnhallen der Verbandsschule statt. Zuhörer sind hierbei
ausdrücklich erwünscht. Einige der anwesenden Kapellen
geben am Samstag nachmittag auch Standkonzerte im Orts-
kern.

Daneben wird an allen Tagen ein abwechslungsreiches Pro-
gramm angeboten. Am Donnerstag, 18. Mai beginnt das Jubi-
läum mit dem Festkommers, den die Jugend- und Trachtenka-
pelle Neunkirchen a.Br. musikalisch umrahmen wird. Am
Freitag heiz Javelin beim Rockabend ein und am Samstag
wird ein musikalisches Feuerwerk geboten mit der tschechi-
schen Spitzenkapelle Tufaranka, Europameister 2005 in der
Profiklasse der Blasmusik. Ein Abend nicht nur für Freunde
der Blasmusik. Der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit dem Fest-
gottesdienst und anschließendem Frühschoppen mit dem
Musikverein Poxdorf. Der Höhepunkt eines jeden Musikfestes
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ist natürlich der Festzug (Beginn um 13.30 Uhr) mit über 30
Musikkapellen und der anschließende Gemeinschaftschor.
Danach zeigen die anwesenden Blaskapellen ihr Können im
Festzelt, ab ca. 19 Uhr sorgen die Leutenbacher Musikanten
für Stimmung. Der Sonntag klingt bei Einbruch der Dunkelheit
mit einer Open-Air-Abschlussserenade mit ca. 200 Musikern
aus, verbunden mit einer professionellen Lightshow und Ben-
galischem Feuer.

Schließlich findet am Montag der Bauerntag 2006 statt. Der
bayerische Wirtschaftsminister Erwin Huber und die Festka-
pelle "Ehrabocher Musikanten" werden hierbei ihr Bestes ge-
ben.

Sämtliche Veranstaltungen sind auf dem Festplatz am Schul-
gelände. Nähere Informationen auch unter
www.musikverein-kirchehrenbach.de

* * * * * * * * * * * *

W i r
g r a t u l i e r e n :
Ludwig Maier, Bärnfels 1 am 06.05. zum 75.
Geburtstag

Christine Ruder, Bärnfels 85 am 06.05. zum
83. Geburtstag

Berta Maier, Bergstraße 1 am 08.05. zum 70. Geburtstag

Ulrich Arzt, Geschwand 113 am 09.05. zum 78. Geburtstag

Gregor Eckert, Geschwand 75 am 09.05. zum 73. Geburtstag

Johann Windisch, Neudorf 6 am 10.05. zum 87. Geburtstag

Rita Fleischmann, Wolfsberg 47 am 11.05. zum 73. Ge-
burtstag

Anton Lang, Untertrubach 13 am 12.05. zum 71. Geburtstag

Georg Steinbrecher, Neudorf 9 am 13.05. zum 78. Geburts-
tag

Franz Wiegärtner, Geschwand 148 am 14.05. zum 74. Ge-
burtstag

Karl Pöperny, Trubachtalstr. 20 am 15.05. zum 70. Geburts-
tag

Maria Kisling, Kapellenweg 8 am 19.05. zum 84. Geburtstag

Heinz Pöhlmann, Ziegelmühle 3 1/2 am 19.05. zum 70. Ge-
burtstag

Kunigunde Funk, Hundsdorf 2 am 21.05. zum 82. Geburtstag

Anna Lang, Bärnfels 77 am 22.05. zum 80. Geburtstag

Kunigunda Ohlwerter, Haselstauden 1 am 22.05. zum 84.
Geburtstag

Maria Seidel, Bärnfels 90 am 23.05. zum 86. Geburtstag

Adalbert Kisling, Kapellenweg 8 am 25.05. zum 75. Ge-
burtstag

Luise Meier, Wolfsberg 31 am 26.05. zum 78. Geburtstag

Hans Reichel, Am Kohlberg 1 am 27.05. zum 86. Geburtstag

Konrad Brütting, Bärnfels 16 am 29.05. zum 85. Geburtstag

Anton Schultheis, Bärnfels 15 am 29.05. zum 76. Geburtstag

* * * * * * * * * * * *

Veranstaltungen

Datum Uhrzeit Veranstaltung/Veranstalter/Ort, Treffp.

05. -
07.05

Signalsteinfest 2006

06.05. Florianstag der Freiwilligen Feuerwehren

06.05. 14.30 Muttertagsfeier, V.d. K. Ortsverband Ober-
trubach, Gasthof "Drei Linden", Bärnfels

10.05. 18.30 Abendliche Kurzwanderung zur Grotte des
Höllensteins mit Gruselmärchen, VHS und
Gde. Obertrubach, Anmeldung 09245/9880

13.05. Muttertagsfahrt, VdK O.V. Egloffstein, Neu-
bau Fichtelgebirge

20.05. Firmung, Pfarrgemeinde "St. Laurentius"

20.05. 18.00 Maiwanderung, FSV Geschwand

21.05. 15.00 Grillfest mit 13. Kinderfeuerwehrtag, FFW
Wolfsberg, FFW-Haus

24.05. 21.00 Asterbach-Openair, Untertrubacher Jugend,
Asterbach

25.05. 10.00 Himmelfahrtswanderung, SV Wolfsberg,
Sportheim Wolfsberg

DSV Nordic-Walking-Zentrum Tru-
bachtal, Egloffstein und Obertrubach

Einladung
zum

1. Nordic-Walking-Sternlauf
zum Signalstein

am Sonntag, 7. Mai 2006
Programmablauf:
13.30 Uhr, Start von allen Startpunkten des Nordic-
Walking-Zentrums
Obertrubach, am Rathaus
Bärnfels, an der Kirche
Wolfsberg, am Sportheim
Geschwand, an der Kirche
Egloffstein, Wanderparkplatz

15.00 Uhr, Begrüßung der Teilnehmer durch Bür-
germeister Willi Müller

17.00 Uhr, kostenlose Rückfahrmöglichkeit zu den
Startpunkten (und nach Absprache)
Trainerinnen, ausgebildet vom Deutschen Skiver-
band, begleiten die Teilnehmer auf den Nordic-
Walking Strecken zum Signalsteinfest.
Jeder Teilnehmer erhält eine Überraschung. Die
größte teilnehmende Gruppe sowie der jüngste und
älteste Teilnehmer des Laufs werden besonders
ausgezeichnet.

Anmeldung bei der Gemeinde Obertrubach, Tel.
09245/988-13 oder Markt Egloffstein, Tel. 09197/202.
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26.05. 18.30 Asterbachbrunnenfest, FSV Wolfsberg,
Asterbach

28.05. 14.00 Sommerfest des Kindergarten St. Marien,
Kindergarten Obertrubach

02.06. 17.00 Ausstellung "Flora und Fauna an fränkischen
Kletterfelsen", Rathaus Obertrubach, Herr
Günther Bram, DAV Sektion Erlangen und
Gemeinde Obertrubach

Medizinische Hilfe

Unfall, Vergiftung, Lebensbedrohende Erkrankungen, Kran-
kentransport

Notruf
19 222

Bei nicht lebensbedrohenden Erkrankungen, zu deren
Behandlung man sich normalerweise an den Hausarzt wen-
den würde, wenden Sie sich außerhalb der üblichen
Sprechzeiten an den

Ärztlichen Bereitschaftsdienst
01805 / 191212

Zahnärztlicher Notfalldienst
Der zahnärztliche Notfalldienst ist jeweils in der Zeit von
10.00 bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr in der
Praxis erreichbar.

06./07.05. Dr. Stand Reinhard, Eggolsheim, In der Au
10, Tel. 09545/50405

13./14.05. Dr. Stein Gabriele, Gößweinstein, Gar-
tenstr. 4, Tel. 09242/1755

20./21.05. Wagner Sieglinde, Langensendelbach,
Honingserstr. 22, Tel. 09133/5557

25./26.05. Dr. Große-Jüttermann Dorit, Heroldsbach,
Im Kirschgarten 18, Tel. 09190/995199

27./28.05. Dr. Weidemann Peter, Heroldsbach, Im
Kirschgarten 18, Tel. 09190/995199

03./04.06. Dr. Habermann Gerhard, Ebermannstadt,
von-Ketteler-Str. 10, Tel. 09194/277


